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CEB 05 FWKA-ID: 59126_05
Bewirtschaftungsziel: göZ Zieltyp V: Redynamisierung
Signifikante Belastung EMNT-

ID
Maßnahmenbezeichnung

p1: Punktquellen: Festgestellte Einleitung 
RW oder SE - Reduzierung der physikalischen-chemischen 

Belastung über Nährstoffreduzierungskonzept
p21: Diffuse Quellen aufgrund 
landwirtschaftlicher Aktivitäten : 
Festgestellte Einleitung DR

-
Reduzierung der physikalischen-chemischen 
Belastung über Nährstoffreduzierungskonzept

p72: Staubauwerke: nicht oder bedingt 
durchgängige BW 

69_07 Umgehungsgerinne anlegen
69_11 Verlegung eines in der Fließstrecke angelegten 

Teiches in den Nebenschluss
p57: Gewässerausbau: Defizit GSG 71_02 Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der 

Strömungs- und Substratdiversität)
72_02 Wiederherstellung des Altverlaufs
72_04 Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und 

Randschüttungen punktuell brechen
p57: Gewässerausbau: Defizit GSG 72_08 naturnahe Strömungslenker einbauen (z.B. 

wechselseitige Fallbäume, Totholz-Verklausungen)
73_01 Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung 

durch die Wasserbehörde)
73_10 Verhalten in Gewässerrandstreifen gemäß § 84 

Abs. 2 BbgWG regeln
79_01 Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / 

optimieren


